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GEMEINDE DENKLINGEN – 
IHR DIGITALES AMT 
Die Gemeinde Denklingen bietet Ihnen die Möglichkeit viele Ihrer Anliegen online zu er-
ledigen. Besuchen Sie uns auf www.denklingen.de. Für eine persönliche Erledigung 
Ihrer Anliegen stehen Ihnen die Mitarbeiter im Rathaus zur Verfügung.

ÖFFNUNGSZEITEN
MO – DI 	 08.00 – 12.00 Uhr
DO – FR 	 08.00 – 12.00 Uhr
DO 	 14.00 – 18.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten bieten wir gerne 
Termine nach Vereinbarung an

AUS DEM RATHAUS
NOTRUFE TELEFON
Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notdienst bei geschlossenen Arztpraxen 116 117

Polizei 110

Krankenhaus Landsberg 0 81 91/3330

Krankenhaus Schongau 0 88 61/2150

Wasserversorgung 0 82 43/8533343

IHRE ANSPRECHPARTNER IM RATHAUS
RAUM TELEFON / FAX E-MAIL

Zentrale Telefon 0 82 43/8 53 33-33 gemeinde@denklingen.de

Zentrale Fax 0 82 43/8 53 33-544 standesamt@denklingen.de

Braunegger, Andreas 6 0 82 43/8 53 33-38 buergermeister@denklingen.de

Breibinder, Markus 9 0 82 43/8 53 33-37 markus.breibinder@denklingen.de

Baur, Daniel 4 0 82 43/8 53 33-31 daniel.baur@denklingen.de

Gröger, Waltraud 8 0 82 43/8 53 33-38 waltraud.groeger@denklingen.de

Jost, Birgit 7 0 82 43/8 53 33-36 birgit.jost@denklingen.de

Losert, Tamara 5 0 82 43/8 53 33-40 tamara.losert@denklingen.de

Schmeiser, Andrea 3 0 82 43/8 53 33-35 andrea.schmeiser@denklingen.de

Ettner, Verena 10 0 82 43/8 53 33-32 verena.ettner@denklingen.de

Steer, Lisa-Maria 2 0 82 43/8 53 33-33 lisa-maria.steer@denklingen.de

Baumgartner, Amelie 11 0 82 43/8 53 33-42 amelie.baumgartner@denklingen.de

Die detaillierten Zuständigkeiten Ihrer Ansprechpartner finden Sie unter www.denklingen.de

Beim Fundamt der Gemeinde Denklingen wurde folgendes abgegeben:

Bargeld, Silbernen Schlüssel, KTM-Lederanhänger,
Canicom Hundeferntrainer, Doss Outdoorlautsprecher,
Grundig Bügelkopfhörer

Die rechtmäßigen Eigentümer dieser Fundgegenstände  
können sich bei der Gemeinde Denklingen melden.

FUNDAMT
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Andreas Braunegger
Erster Bürgermeister

LIEBE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER,

Faschingsumzug in Epfach
Der alljährliche Faschingsumzug in Epfach hat sich zu einer der 
traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Gemeinde Denk-
lingen mit seinen Ortsteilen Denklingen I Epfach I Dienhausen 
entwickelt. Seit rund 120 Jahren organisiert die Faschingsge-
sellschaft „Lechroaner“ dieses bunte Spektakel, das weit über 
die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist.

Was den Epfacher Faschingsumzug besonders auszeichnet, ist 
sein authentischer lokaler Bezug. Die liebevoll gestalteten Mo-
tivwagen nehmen mit viel Humor und Satire aktuelle Themen 
aus der Region aufs Korn - seien es politische Entwicklungen, 
lokale Besonderheiten oder gesellschaftliche Ereignisse. Diese 
bodenständige Art der Narretei macht den Umzug zu einem 
echten Spiegel des Gemeindelebens.

Der Höhepunkt findet traditionell am Faschingsdienstag um 
14:11 Uhr statt, wenn sich der bunte Gaudiwurm durch Epfach 
bewegt. Neben den kreativen Mottowagen begeistern Fußgrup-
pen, die umliegenden Faschingsgarden mit ihren Gardetänzen 
und musikalische Darbietungen Jung und Alt gleichermaßen.

Nach dem Umzug verwandelt sich der Festplatz in eine 
große Partymeile. Bei Musik, Tanz und geselligem Bei-
sammensein wird die Faschingszeit gebührend gefei-
ert. Diese Veranstaltung ist ein wunderbares Beispiel 
dafür, wie Tradition und Gemeinschaftssinn in unserer 
Gemeinde gelebt werden - ein Fest, das Generationen 
verbindet und die Identität unserer Heimat stärkt.

Der Epfacher Faschingsumzug ist damit nicht nur 
ein Höhepunkt der närrischen Zeit, sondern auch ein 
wichtiger Baustein des kulturellen Lebens in unserer 
Gemeinde.

Faschingsspaß vor dem Rathaus
Kitakinder bringen Farbe in den Lumpigen Donnerstag
Eine liebgewonnene Tradition setzt sich auch in diesem Jahr 
fort: Am Lumpigen Donnerstag um 10:00 Uhr werden unse-
re Kitaeinrichtungen wieder vor dem Rathaus für buntes Fa-
schingstreiben sorgen.

Die kleinen Narren und Närrinnen in ihren fantasievollen 
Kostümen verwandeln den Rathausplatz in eine fröhliche Fa-
schingsbühne. Mit Liedern, Tänzen und jeder Menge guter 
Laune zeigen die Kinder, was echte Faschingsfreude bedeutet.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, bei die-
sem fröhlichen Spektakel dabei zu sein und die ausgelassene 
Stimmung zu genießen. Lassen Sie sich von der Begeisterung 
der Kinder anstecken und erleben Sie gemeinsam einen be-
sonderen Faschingsmoment.

Wann: Lumpiger Donnerstag, 10:00 Uhr

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit unseren jüngsten Fa-
schingsnarren!

Gemeinde ..sDENKLINGEN
Deuklingen Epfach Dienhausen
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Kommunalwahl am 8. März 2026 –  
Ihre Stimme zählt!
Am Sonntag, 8. März 2026, finden in Bayern die Kommunal-
wahlen statt. Die Wahllokale sind von 8:00 bis 18:00 Uhr ge-
öffnet. Für unsere Gemeinde Denklingen bedeutet dies: Es wird 
nur der Gemeinderat gewählt, da die Bürgermeisterwahl be-
reits 2023 stattgefunden hat und erst wieder 2029 ansteht.

Warum ist Ihre Stimme wichtig?
Bei der Kommunalwahl entscheiden Sie mit, wer sich in den 
nächsten sechs Jahren um die Belange unserer Gemeinde 
kümmert. Die Gemeinderatsmitglieder treffen wichtige Ent-
scheidungen über:
• Kindergärten und Schulen
• Straßen und Wege
• Trinkwasserversorgung
• Spielplätze und Freizeiteinrichtungen

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die:
• mindestens 18 Jahre alt sind
• deutsche Staatsangehörige oder EU-Bürger sind
• �seit mindestens zwei Monaten in der Gemeinde Denklingen 

wohnen

Informieren Sie sich!
Nutzen Sie die Zeit bis zur Wahl, um sich über die Kandidaten 
und ihre Programme zu informieren:
• �Lesen Sie Wahlwerbung und Informationsmaterialien der 

Parteien
• �Besuchen Sie Informationsveranstaltungen
• �Informieren Sie sich auf den Internetseiten der Bewerber
• �Bei Fragen wenden Sie sich an das Rathaus

Ihre Wahlbenachrichtigung
Spätestens drei Wochen vor der Wahl erhalten Sie Ihre Wahlbe-
nachrichtigung per Post. Sollten Sie bis zum 15. Februar 2026 
keine Benachrichtigung erhalten haben, wenden Sie sich um-
gehend an das Rathaus.

Briefwahl möglich
Falls Sie am Wahltag verhindert sind, können Sie Briefwahl be-
antragen. Den entsprechenden Antrag finden Sie auf der Rück-
seite Ihrer Wahlbenachrichtigung. Dieser sollte spätestens bis 
zum 27. Februar 2026 beim Wahlamt eingehen.

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!
Demokratie lebt von der Beteiligung aller Bürgerinnen und 
Bürger. Ihre Stimme entscheidet mit über die Zukunft unserer 
Gemeinde und dem Landkreis. Gehen Sie zur Wahl und ge-
stalten Sie die Politik in Ihrer Heimat mit!

Bei Fragen zur Wahl steht Ihnen das Team im Rathaus gerne zur 
Verfügung.
 
Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auch 
in dem Wahl-Hilfe-Heft der Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit in Leichter Sprache. 
www.https://www.blz.bayern.de/puplikationen-Ueber-
sicht.html

Störche bringen Veränderungen
es scheint, als hätten die Störche in letzter Zeit einen besonde-
ren Gefallen an unserem Rathaus gefunden – und ihr Besuch 
war nicht ganz umsonst! Anscheinend stimmt es doch, die alte 
Geschichte mit dem Zucker und dem Storch. Offenbar haben 
wir ein besonders storchenfreundliches Betriebsklima, denn 
die gefiederten Boten haben unsere Adresse fest in ihrem Navi-
gationssystem gespeichert.

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass sich 
gleich zwei unserer geschätzten Mitarbeiterinnen auf Nach-
wuchs freuen dürfen.

Vorübergehende Verabschiedungen
Derzeit müssen wir uns leider vorübergehend von zwei wertvol-
len Kolleginnen verabschieden, da sie sich auf die Geburt ihrer 
Kinder vorbereiten. Diese freudigen Ereignisse bringen natür-
lich auch organisatorische Herausforderungen mit sich, denen 
wir uns gerne stellen.

Neue Gesichter im Team
Um die Kontinuität unserer Arbeit zu gewährleisten, sind wir 
derzeit aktiv auf dem Stellenmarkt unterwegs:

Kassenbereich: Hier können wir bereits Entwarnung geben! 
Mit Frau Simone Widmann haben wir eine kompetente Nach-
folgerin für Frau Tamara Losert gefunden, die das Team ver-
stärken wird. Ich durfte am Donnerstag, den 15.01.2026 zur 
Begrüßung einen Blumenstrauß und die besten Wünsche zum 
Arbeitsstart überreichen.

R



FEBRUAR 2026  5

EDITORIAL

Weitere Stellenbesetzung: Für die Position von Frau Verena 
Ettner befinden wir uns aktuell noch im Bewerbungsverfahren. 

Nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden 
Sie in den entsprechenden Stellenanzeigen.

Herzliche Glückwünsche
An dieser Stelle möchten wir beiden werdenden Müttern unse-
re herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Wir wünschen ih-
nen eine wunderschöne und gesunde Schwangerschaft sowie 
eine erfolgreiche Geburt. Die gesamte Belegschaft freut sich 
schon darauf, sie nach ihrer Babypause wieder im Team begrü-
ßen zu dürfen.

Manchmal bringen unerwartete Veränderungen auch neue 
Chancen mit sich – und wenn die Störche schon so fleißig sind, 
sind wir gespannt auf die kommende Zeit und die neuen Kolle-
ginnen, die unser Team bereichern werden.

Parkplatz am Friedhof Denklingen
Die Gemeinde möchte Sie über ein wiederkehrendes Problem in-
formieren, das unsere Anwohner rund um den Kirchplatz zuneh-
mend belastet: Die angespannte Parksituation, insbesondere an 
Sonn- und Feiertagen sowie bei besonderen kirchlichen Anlässen.

Die Situation
Gerade an stark frequentierten Tagen wie dem 4.  Advent zeigt  
sich das Problem besonders deutlich: Wenn die regulären Park-
plätze am Kirchplatz belegt sind, weichen einige Kirchenbesucher 
auf private Grundstückszufahrten und Hofräume der Anwohner 
aus. Dies führt nicht nur zu erheblichen Beeinträchtigungen für 
die dort lebenden Familien, sondern auch zu Spannungen in 
unserer Dorfgemeinschaft.

Gemeinde
DENKLINGEN

17

Kirchplatz:

Hof- und Grundstücks-
zufahrten freihalten

Ä

- »

T- .

Feuerwehrzufahrt
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Besonders kritisch: Viele dieser Zufahrten dienen gleichzeitig 
als Rettungswege für Feuerwehr und Sanitäts-/Notdienst und 
müssen daher absolut freigehalten werden. Im Ernstfall kön-
nen blockierte Zufahrten lebensbedrohliche Verzögerungen 
bedeuten.

Unser Appell
Wir bitten alle Kirchenbesucher herzlich darum:
• �Respektieren Sie private Grundstückszufahrten und Hofräu-

me
• �Halten Sie Rettungswege für Feuerwehr und Notdienste un-

bedingt frei
• �Nehmen Sie gerne einige Meter Fußweg in Kauf und nutzen 

Sie alternative Parkmöglichkeiten
• �Denken Sie daran, dass auch Sie sich ärgern würden, wenn 

Ihre eigene Zufahrt blockiert wäre

Miteinander leben
Die Anwohner des Kirchplatzes zeigen bereits große Geduld 
und Verständnis für die besonderen Umstände an Gottes-
diensttagen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine Lösung fin-
den, die für alle Beteiligten funktioniert. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe!

Radweg-Beschilderung:  
Bürgeranregung wird umgesetzt
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Denklingen, Land-
kreis und VG Fuchstal
Die Anregung aus unserer Bürgerversammlung im November 
2025 trägt bereits erste Früchte: Die mangelnde Beschilde-
rung des Radwegs zwischen Denklingen und Leeder wird nun 
gemeinsam mit dem Landratsamt Landsberg und der Verwal-
tungsgemeinschaft Fuchstal angegangen.

Hintergrund
Viele Bürgerinnen und Bürger hatten in der Versammlung da-
rauf hingewiesen, dass Radfahrer häufig die stark befahrene L 
16 nutzen, obwohl ein sicherer, separater Radweg vorhanden 
ist. Das Problem: Viele Radler wissen schlichtweg nicht, dass 
dieser Weg existiert, da entsprechende große Hinweisschilder 
fehlen.

Schnelle Umsetzung
Nach unserem Antrag beim Landratsamt Landsberg hat sich 
Herr Rainer Mahl vom Straßenbauamt der Sache angenom-
men. Bereits im Dezember fand ein Vor-Ort-Termin mit Ver-
tretern aller beteiligten Gemeinden statt, um die optimalen 
Standorte für die Beschilderung zu ermitteln.

Grüne Schilder weisen den Weg
In Zukunft werden grüne Hinweisschilder in der Größe von 
42x31 cm Radfahrer auf den vorhandenen Radweg aufmerk-
sam machen und sie sicher von der Landstraße wegleiten. Dies 
erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit erheblich, sondern 
macht auch die bereits vorhandene Radinfrastruktur zwischen 
unseren Gemeinden besser nutzbar.

Ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, 
die diese wichtige Anregung eingebracht haben, sowie an das 
Landratsamt Landsberg und die VG Fuchstal für die konstrukti-
ve und zügige Zusammenarbeit.

Fuchstalbahn:  
Viele offene Fragen zur Reaktivierung
In einem Arbeitstreffen am 12.01.2026 zur möglichen Reaktivie-
rung der Fuchstalbahn wurden erste Schritte besprochen. Aller-
dings stehen wir noch vor erheblichen Herausforderungen, über 
die ich Sie ehrlich informieren möchte.

Machbarkeitsstudie als Voraussetzung
Alle Beteiligten sind sich einig, dass zunächst eine umfassende 
Machbarkeitsstudie erstellt werden müsste. Diese soll klären, 
welche technischen Maßnahmen an der Strecke, den Bahnhöfen 
und der Netzanbindung erforderlich wären und was dies kosten 
würde.

Zum Radweg
nach Denklingen>

Zum Radweg
nach Leeder>
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Ungelöste Finanzierungsfragen
Das größte Problem: Die Kosten für eine solche Studie sind 
noch völlig unbekannt. Die Deutsche Bahn soll zwar eine grobe 
Kostenschätzung erstellen, aber konkrete Zahlen liegen nicht 
vor. Fest steht nur, dass der Freistaat Bayern sich nicht an den 
Planungskosten beteiligen wird - die Landkreise müssten diese 
komplett selbst tragen.

Zweifelhafte Umsetzbarkeit
Selbst wenn die Finanzierung der Studie geklärt werden könn-
te, stellt sich die Frage, ob überhaupt ein Planungsbüro für die 
Durchführung gefunden werden kann. Der Markt für solche 
Fachbüros ist angespannt. Die meisten spezialisierten Unter-
nehmen konzentrieren sich auf große, lukrative Projekte und 
haben wenig Interesse an kleineren regionalen Bahnstrecken 
wie der Fuchstalbahn.

Ungewisse Zukunft
Ob die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech 
tatsächlich bereit sind, die unbekannten Kosten für eine Mach-
barkeitsstudie zu übernehmen, ist derzeit völlig offen. Auch die 
spätere Finanzierung der eigentlichen Infrastrukturmaßnah-
men ist ungeklärt - staatliche Förderung ist nicht in Sicht.

Realistische Einschätzung
Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken: Der Weg zur 
Reaktivierung der Fuchstalbahn ist steinig und mit vielen Un-
wägbarkeiten verbunden. Ob das Projekt jemals realisiert wer-
den kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab, die derzeit nicht 
absehbar sind.

Ich werde Sie über alle weiteren Entwicklungen informieren, 
sobald konkretere Informationen vorliegen.

Und klar ist auch, bevor wir als Gemeinde Denklingen nicht 
wissen, welche Kosten auf uns zukommen, kann auch keine 
Entscheidung getroffen werden.

 

Bürgerstiftung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit unserer Bürgerstif-
tung möchten wir ein Zeichen setzen und das bürgerschaftliche 
soziale Engagement in unserer lebenswerten Gemeinde Denk-
lingen I Epfach I Dienhausen, damit zum Ausdruck bringen. 
Durch diese Aktion, einem Bürger aus unserer Mitte zu helfen 
und für Ihn ein lebenswertes Zuhause herzustellen, haben wir 
uns solidarisch verhalten und eine gesellschaftliche Verantwor-
tung übernommen. Jeder von uns kann auf besondere Weise 
eine Verantwortung für die Gestaltung unseres Gemeinwesens 
übernehmen und Projekte gezielt unterstützen. Dabei sind der 
individuellen Bereitschaft zum Engagement keine Grenzen ge-
setzt.

Deshalb haben wir mit Unterstützung der Sparkasse den 
Grundstein für unsere Bürgerstiftung gelegt. Auch Sie können 
sich in die Bürgerstiftung finanziell einbringen. Hierzu ist kein 
großes Vermögen nötig. Mit kleinen und größeren Zuwendun-
gen können Sie mithelfen, dass wir mit unserer Bürgerstiftung 
Projekte in unserer Kommune gezielt, unabhängig, nachhaltig 
fördern und unterstützen. 

Wer stiftet, denkt voraus. Wer stiftet, handelt zukunftsorientiert 
für die nachfolgenden Generationen. 

Wer stiftet, engagiert sich für „seine“ Heimatgemeinde und 
„seine“ Mitmenschen. Mit Ihrer Zuwendung können Sie das 
Stiftungsvermögen erhöhen, um aus den dadurch wachsenden 
Stiftungserträgen dauerhaft und nachhaltig Projekte zu ermög-
lichen oder Sie unterstützen mit Ihrer Zuwendung als Spende 
unmittelbar die laufende Arbeit der Bürgerstiftung. 

Wir würden uns freuen, wenn viele von uns diese Form des bür-
gerlichen Engagements fördern und mit ihren Zuwendungen 
dazu beitragen, dass wir uns weiter als lebens- und liebenswer-
te Gemeinschaft entwickeln können. 

Stiftergemeinschaft der Sparkasse Oberland
IBAN: DE27 7035 1030 0032 5964 13  BIC: BYLADEM1WHM

Ihr

Andreas Braunegger
Erster Bürgermeister

Gemeinde
DENKLINGEN
Druklingen Epfach Dienhausen



8  FEBRUAR 2026

AUS DEM RATHAUS

Wissen, was los ist in Denklingen –
alle wichtigen Infos per App!
Denklingen immer in Ihrer Hosentasche: In unserer
Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger sämtliche
Informationen, wie News oder Veranstaltungen per Push-
Nachricht direkt aufs Smartphone oder Tablet. Jetzt
kostenlos herunterladen und immer auf dem neuesten 
Stand bleiben!

Schon dabei?

So einfach geht’s:
Schritt 1
Download: Laden Sie die Heimat-Info App im 
App Store (iOS) oder Play Store (Android) herunter.

Schritt 2
Ort wählen: Wählen Sie Denklingen aus.

Schritt 3s
Glocke aktivieren: Klicken Sie auf die Glocke rechts 
oben, um Ihre Favoriten zu verwalten. Alle dort 
ausgewählten Organisationen können Ihnen Push-
Nachrichten senden.

„Mit der Denklingen-App „Heimat-
Info“ bleiben Sie immer informiert –
aktuell, digital und direkt. Viel Spaß 
beim Entdecken!“

– Bürgermeister Andreas Braunegger

Auf einen Blick

✓ Heimat-Info: Die Gemeinde Denklingen als App

✓ Push-Nachrichten von Rathaus, Vereinen und
Organisationen zu aktuellen Infos und
Warnmeldungen

✓ Schadensmelderfunktion: Ob defekte
Straßenlaterne oder kaputtes Spielplatzgerät –
Melden Sie Mängel direkt der Gemeindeverwaltung

✓ Kostenlos und ohne Registrierung nutzbar

✓ Direkter Draht zur Verwaltung

Wichtige Info für alle Vereine, Einrichtungen & 
Organisationen:

Nutzen Sie die Heimat-Info App, um Ihre Mitbürger direkt zu 
erreichen! Veranstaltungen ankündigen, neue Mitglieder 
gewinnen oder über das Vereinsleben berichten – alles in 
einer App. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos in der App 
oder auf www.heimat-info.de und machen Sie Ihre 
Nachrichten sichtbar!

Kontakt Heimat-Info:

09498/906585
support@heimat-info.de
Oder wenden Sie sich direkt an unsere Verwaltung.

Mehr Infos unter: www.heimat-info.de

Gemeinde &®®
DENKLINGEN

Derakngen v ®

urc

inder

mit uw.
A 3 >

>
der Regen

Kategorien

®
Gemeinde

der Region:

2 Laden

@ App Store » BEI

Play

Heimat
Info

Fertig - Viel Spaß beim Entdecken!
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NEUIGKEITEN  
AUS DER  
GEMEINDEBÜCHEREI 
Die Gemeindebücherei ist am Lumpigen Donnerstag 12.02.2026 
und während der Faschingsferien 16.02.2026 bis 20.02.2026  
geschlossen.

Am Montag, den 23.02.2026 sind wir wieder für Sie da.
 
Das Büchereiteam wünscht allen Leserinnen und 
Lesern eine schöne Faschingswoche.

BÜCHEREI IN NEUEN RÄUMEN
Gemeindebücherei Denklingen erstrahlt in neuem Glanz – Herzliche Einladung an alle Lesebegeisterten

Seit September 2025 erstrahlt unsere Gemeindebücherei in neuen 
Räumlichkeiten! Direkt neben dem bisherigen Standort gelegen, 
bietet die Bücherei nun wieder einen ansprechenden Platz für Bü-
cher, Zeitschriften und vielleicht auch Begegnungen. Wir freuen uns 
sehr darauf, alle Leserinnen und Leser, ob groß oder klein, in den 
neuen Räumen begrüßen zu dürfen!

Das ehrenamtliche Team freut sich sehr über den gelungenen Umzug 
und lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die neuen Räume 
zu entdecken. Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas 
dabei – von spannenden Krimis über romantische Romane bis hin zu 
Sachbüchern und Kinderliteratur. Das Angebot wird kontinuierlich er-
weitert, sodass regelmäßig neue Medien zum Ausleihen bereitstehen.

Besonders erfreulich ist die Verstärkung des Teams: Seit Mitte 2024 
unterstützt Frau Monika Faber die engagierten Helferinnen. Ge-
meinsam mit Marion Schneider, Heike Hitzelberger, Sabine Bessel 
und Marlene Degen sorgt sie dafür, dass die Bücherei zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet ist und der Ausleihbetrieb reibungslos läuft.

Öffnungszeiten:
• Montag von 10:00 – 12:00 Uhr
• Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr

Das gesamte Team der Bücherei freut sich auf viele Besucher und 
steht gerne für Fragen und Empfehlungen zur Verfügung. Wir laden 
alle herzlich ein, unsere neuen Räumlichkeiten zu besuchen und in 
die Welt der Bücher einzutauchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

� Bilder: Breibinder M.
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ABFALLENTSORGUNG
Wertstoffhof der Gemeinde Denklingen:
Entsorgungsangebot:
•  Batterien
• � Fette aus Haushalten,  

Speisefette
•  Glas
•  Grasschnitt, Grünabfälle

•  Metallabfälle
•  Papier, Pappe
•  Straßenkehricht
•  Altkleidercontainer

Öffnungszeiten:
•  Dienstag:	 16.00 – 18.00 Uhr
•  Donnerstag:	 16.00 – 18.00 Uhr
•  Samstag:	 08.00 – 12.00 Uhr  (März bis Oktober)
•  Samstag:	 09.00 – 12.00 Uhr  (November bis Februar)

Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten:
Anschrift: Westerschondorfer Str.98, 86928 Hofstetten
Telefon: 0 81 96 / 99 92 37

Öffnungszeiten:
•  Montag:	 08.00 – 12.00 Uhr   und   13.00 – 16.00 Uhr
•  Dienstag:	 08.00 – 12.00 Uhr   und   13.00 – 16.00 Uhr
•  Mittwoch:	 08.00 – 12.00 Uhr   und   13.00 – 16.00 Uhr
•  Donnerstag:	 08.00 – 12.00 Uhr   und   13.00 – 18.00 Uhr
•  Freitag:	 08.00 – 12.00 Uhr   und   13.00 – 16.00 Uhr
•  Samstag:	 08.00 – 16.00 Uhr

Am Heiligen Abend (24.12.) und Silvester (31.12.) geschlossen.

IN EIGENER SACHE AUS DER GEMEINDEKASSE
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
bitte überprüfen Sie Ihre Daueraufträge für Zahlungen an die Gemeinde auf Aktualität. 
Es kommt leider häufig zu Über-/ oder Unterzahlungen durch veraltete Daueraufträge, 
dies führt zu Mehraufwand in der Verwaltung und somit höheren Kosten für alle.

Vielen Dank! 
Ihre Gemeindekasse

  Seite 2 von 2 

Hinweise:  
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus? 
 
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um zwei voneinander unabhängige Erhebungen handelt: 
 
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine Art Groß­inventur der Gesellschaft alle  
10 Jahre statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des Zen­
sus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden in der Ge­
bäude­ und Wohnungszählung als Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete für 
alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern erhoben.  
 
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich 
weniger Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie deren Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen. 
 
Weitere Informationen: 
 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:  
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html 
 
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durchgeführt wird, wie die Haushalte zufällig aus­
gewählt werden, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert:  
 
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3­statistischesbundesamt­mikrozensus­de­ut.mp4 
 
 
 
http://www.statistik.bayern.de Das Bayerische Landesamt für Statistik ist der zentrale Informationsdienst­
leister für die amtliche Statistik in Bayern mit Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen Hauptaufgaben ge­
hören vor allem die Erhebung und Aufbereitung gesetzlich angeordneter Statistiken. 

 

Nachdruck – auch auszugsweise – mit Quellenangabe erwünscht.    
Bayerisches Landesamt  
für Statistik  
Nürnberger Str. 95 
90762 Fürth 

Stabsstelle Präsidialbüro,  
Presse­ und Öffentlichkeitsarbeit   
 

Pressesprecher: Michael Blabst  
Telefon: 0911 98208­6109  
E­Mail: presse@statistik.bayern.de 
www.statistik.bayern.de/presse 

www.statistik.bayern.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel Fürth 
Haltestelle: Jakobinenstraße 

 

Pressemitteilung 004/2026/42/A vom 13. Januar 2026 

Mikrozensus  2026  startet:  130  000  Bürgerinnen  und  Bürger  
werden befragt    
Mikrozensus  liefert  wichtige  Daten  zur  wirtschaftlichen  und  sozialen  Lage  der  
Bevölkerung  

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet 
– der Mikrozensus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung 
ermittelt  Daten  zur wirtschaftlichen  und  sozialen  Lage  der 
Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung 
und damit in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspflich­
tig. Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass 
politische  Entscheidungen  faktenbasiert  getroffen  werden 

können. Die Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online­Befragung.  
Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Im 
Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 
65 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Aus­
kunft zu ihren Arbeits­ und Lebensbedingungen. Damit tragen die befragten Personen 
dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die Le­
bensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ 
hochwertige Daten können politische Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung 
von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von Rentnerin­
nen und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden. 
Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab? 
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch­statisti­
schen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude­ bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme 
am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner dieser 
Gebäude.  Ehrenamtliche  Erhebungsbeauftragte  konkretisieren  dazu  die  Stichprobe 
über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayeri­
schen Landesamts für Statistik ausweisen.   
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statistik schrift­
lich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die Haus­
halte ausführlich über die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikrozensus können 
entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online­Befragung beantwor­
tet werden. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte 
im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung der Interviews umfas­
send geschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember 
statt.  
Es besteht Auskunftspflicht 
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und repräsenta­
tiver Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem Mikrozensusge­
setz  Auskunftspflicht.  Alle  Angaben  werden  streng  vertraulich  behandelt  und  aus­
schließlich für statistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergebnisse in aggre­
gierter Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich 
ist. 
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Anmeldung für das Kindergartenjahr 2026/2027 

Die Kindertagesstätten Fantasiereich und Eichhörnchenbande  
in Denklingen nehmen aktuell Anmeldungen für das kommende 
Kindergartenjahr 2026/2027 entgegen. 

Eltern, die ihr Kind anmelden möchten, haben noch bis Ende 
Februar 2026 die Möglichkeit, die Unterlagen einzureichen. 
Interessierte Familien dürfen sich gerne direkt in der Kita 
Fantasiereich melden, um weitere Informationen zu erhalten  
und die Anmeldung abzugeben. 

Wir freuen uns darauf, viele neue Kinder und Familien im 
nächsten Kindergartenjahr willkommen zu heißen! 

 

                                                                                 

HINWEIS  
GRUNDSTEUER
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bitte beachten Sie, dass Sie dieses Jahr keinen Bescheid 
für Ihre Grundsteuer erhalten. 

Bis zum Erhalt eines neuen Bescheides sind Sie im Rahmen 
der öffentlichen Bekanntmachung verpflichtet, für 2026 und 
die Folgejahre zu den Fälligkeitsterminen die Zahlungen zu 
leisten. 

Die Zahlungstermine können Sie Ihrem  
Grundsteuerbescheid aus dem Jahr 2025 entnehmen.

Ihr Steueramt

Die Gemeinde Denklingen erhält 1.113,09 Euro Förderung 
aus der LEW Klimaschutzprämie für die Photovoltaikanlage 
zur Eigenstromnutzung auf dem Dach der Mehrzweckhalle

Die Gemeinde Denklingen hat auf dem Dach der Mehrzweckhalle 
eine Photovoltaikanlage errichtet und in Betrieb genommen. Da-
für erhält die Kommune im Rahmen der LEW Klimaschutzprämie 
eine Förderung in Höhe von 1.113,09 Euro.

Gefördert werden Kommunen im Gebiet von LEW-Verteilnetz so-
wie in angrenzenden Landkreisen. Insgesamt werden in diesem 
Jahr 100.000 Euro über die LEW Klimaschutzprämie vergeben. Die 
konkrete Förderhöhe pro Kommune hängt von der jeweiligen Ein-
wohnerzahl und der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge ab. 

Mit der LEW Klimaschutzprämie unterstützt LEW eine große Band-
breite von Projekten, die von der Umsetzung von Energiesparmaß-
nahmen über die klimafreundliche Energiegewinnung bis hin 
zur Energieverbrauchsoptimierung reichen. Seit 2015 wurden so 
bereits mehr als 800 kommunale Energiesparprojekte mit einem 
Gesamtvolumen von über 30 Mio. Euro unterstützt.

PRESSEMITTEILUNG

 

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen

KINDERTAGESSTÄTTE

GEMEINDE
DENKLINGEN EPFACH DIENHAUSEN

1

: :

:

IN

p im
EMgINDgRA 28.02.2026

pFARRG sta
penkling®n Uhr im pfart

47:30 "20:00

:
4

N +

m

>

:
:

>
x

GFSTAITEN

Kreuz

FMFINSAM

1



12  FEBRUAR 2026

AUS DEM RATHAUS

WINTERDIENSTEINSATZ DES BAUHOFES
Der Bauhof ist auch in diesem Jahr wieder bemüht, den Win-
terdienst ordnungsgemäß durchzuführen. Nach dem aktuellen 
Räum- und Streuplan der Gemeinde werden zunächst die Haupt-
verkehrswege, die Steilstrecken, sowie die neuralgischen Punkte 
(gefährliche Einmündungen) geräumt und gestreut. 

Insbesondere bei extremen Wetterlagen können die Winterdienst-
fahrzeuge nicht überall gleichzeitig sein. Die Bauhofmitarbeiter 
bitten daher um Verständnis, wenn die Hauptverkehrswege und 
wichtigen Punkte zuerst bedient werden müssen.

Das Räumfahrzeug benötigt eine Breite von ca. 3,5m, weshalb am 
Straßenrand abgestellte Fahrzeuge den Winterdienst enorm er-
schweren. Wir bitten daher die Straßenanlieger ihre Fahrzeuge im 
Winter möglichst nicht am Straßenrand zu parken.

Für Ihr Verständnis und eine gegenseitige Rücksichtnahme bedankt 
sich Ihr Bauhof Denklingen.

Wir sind für Sie unterwegs!
Ihr Team vom Bauhof Denklingen

WINTER-, RÄUM- UND STREUDIENST  
VOR JEDEM ANWESEN
Gehbahn sichern
Auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen mit oder ohne Gehwegen 
muss vor dem Anwesen eine ca. 1,00 m breite Gehbahn bei Eis und 
Schnee geräumt und gestreut werden. Dabei müssen auch Abfluss-
rinnen, Hydranten, Kanaleinläufe usw. freigehalten werden.

Von 7 Uhr bis 20 Uhr
Räum- und Streupflicht bedeutet: ab 7 Uhr besteht Räum- und 
Streupflicht, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr. Die 
Sicherungsmaßnahmen sind bei Bedarf bis 20 Uhr zu wiederholen.

Räumen und abstumpfende Mittel zum Streuen
Zum Streuen sollen nur abstumpfende Mittel wie Sand, Splitt usw. 
verwendet werden. Salz sollte echten Problemfällen wie extremen 
Steigungen oder Eisplatten vorbehalten bleiben.

Verantwortliche Personen
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der Anwesen, bzw. die von 
Ihnen Beauftragten, sind für einen funktionierenden Räum- und 
Streudienst verantwortlich. Bei Vorder- und Hinterliegern sind alle 
gemeinsam für Ihren Straßenbereich verantwortlich.

Gesetzliche Pflicht
Räumen und Streuen ist gesetzliche Pflicht nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz sowie der Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter in der Gemeinde Denklingen.
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ADRESSENVERZEICHNIS
ZWECKVERBAND ZUR  
ABWASSERBESEITIGUNG
Sitz: Rathaus Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 8 53 33 - 33

AGENTUR FÜR ARBEIT
Nebenstelle Landsberg Mühlweg 3a 
86899 Landsberg am Lech 
Telefon 0 81 91 / 92 306 0

JOBCENTER LANDSBERG AM LECH
Telefon 0180 / 1000 256 851 000

BEZIRKSKAMINKEHRERMEISTER/  
ENERGIEBERATER (HWK)
für Denklingen und Dienhausen  
Stefan Kilian, St. Leonhardstr. 11,  
86946 Pflugdorf 
Telefon 0 81 94 / 99 86 538 
Fax 0 81 94 / 99 86 539 
für Epfach 
Stefan Welz, Menhofer Straße 29,  
86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 96 10 10 

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT
Kaiser-Ludwig-Str. 8 a 
82256 Fürstenfeldbruck 
Telefon 0 81 41 / 32 23 0 

AMTSGERICHT LANDSBERG AM LECH
Lechstraße 7 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 10 80

FINANZAMT LANDSBERG AM LECH
Israel-Beker-Str. 20 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 332 0

POLIZEIINSPEKTION  
LANDSBERG AM LECH
Katharinenstraße 33 86899  
Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 932 0

LANDRATSAMT  
LANDSBERG AM LECH
Von-Kühlmann-Str. 15  
86899 Landsberg am Lech 
Zentrale, Telefon 0 81 91 / 129 0

Abfallentsorgung/Beratung  
Telefon 0 81 91 / 129 1481  
Kfz-Zulassungsstelle  
Telefon 0 81 91 / 129 1337

LECHELEKTRIZITÄTSWERKE
Betriebsstelle Buchloe Lechrain  
Bahnhofstr. 13, 86807 Buchloe 
24 Std. Störungsdienst: 
Telefon 0800 / 539 638 0

SOZIALE EINRICHTUNGEN
Senioren und Pflegeheime  
Alten und Pflegeheim der  
Arbeiterwohlfahrt, Lechstraße 5  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 91 95 0  

Caritas Seniorenzentrum  
Heilig Geist Spital  
Kommerzienrat-Winklhofer-Str. 3  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 94 08 50

KreisSeniorenheim Vilgertshofen
Ulrichstraße 2, 86946 Vilgertshofen 
Telefon 0 81 94 / 93 05 0  

Seniorenpension Tannenhain  
Augsburger Str. 36 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 89 19 / 92 25 51  

Ökumenische Sozialstation  
St. Martin
Kommerzienrat-Winklhofer-Str. 3  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 92 860 

Mobile Pflege Fuchstal 
Wegäcker 2 a, 86925 Fuchstal-Asch 
Telefon 0 82 43 / 99 35 50  

Familienpflegewerk des Bayer.  
Landesverbandes des KDFB e. V.  
Ansprechpartner f. Landsberg a. Lech:  
Roswitha Hupfer-Müller 
Telefon 0 82 45 / 2907 
Fax 0 82 45 / 90 35 42 
hupfermueller@familienpflegewerk.de  

Hospiz und Pallitativverein  
Begleitung und Beistand für schwer  
kranke und sterbende Menschen und  
deren Angehörige
Spöttinger Straße 14A 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 08191/42388 
Fax 08191/921433 
info@hpvlandsberg.de  
www.hpvlandsberg.de

BERATUNGSSTELLE FÜR MENSCHEN  
MIT BEHINDERUNG
Lebenshilfe für Menschen  
mit Behinderung e.V.
Eulenweg 1, 86899 Landsberg a. Lech 
Telefon 0 81 91 / 94 91- 0 
EUTB – Beratungsstelle für  
Menschen mit Behinderung  
Zehnerweg 3a, 86899 Landsberg a. Lech 
Telefon �01520/9902415 (Mo. und Mi.) 

01520/1753826 (Di. und Do.)

eutb.ll@ospe-ev.de, 
www.eutb-ospe.de

KINDERGARTEN
Kindergarten „Fantasiereich“ 
Hauptstraße 29, 86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 7169700 

BRK-Waldkita Denklingen  
„Eichhörnchenbande“  
Telefon 0 160 / 97719062  
koch@kvlandsberg.brk.de

SCHULEN
Grundschule Denklingen, 
Birkenstraße 4 
Telefon 0 82 43 / 8 53 39 - 0 
Fax 8 53 39 - 10 

Weiterführende Schulen  
Mittelschule Fuchstal  
Telefon 0 82 43 / 90130 
Dom.-Zim.-Gymnasium Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 927010 
Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 6571080 
Joh.-Winklh.-Realschule Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 92640  
Staatl.-Realschule Schongau  
Telefon 0 88 61 / 2318 0 
Welfen-Gymnasium Schongau 
Telefon 0 88 61 / 2333 0 
Marien-Gymnasium Kaufbeuren 
Telefon 0 821 / 455 811 600

GEMEINDEBÜCHEREI
Telefon 0 82 43 / 8 53 39 - 14  
buecherei@denklingen.eu
Öffnungszeiten: 
Nur während der Schulzeiten 
Montag:	 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:	 16.00 – 18.00 Uhr

PFARRÄMTER
Kath. Pfarramt „St. Michael“ 
Hauptstraße 26 
86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 23 40  

Kath. Pfarramt Asch  
Telefon 0 82 43 / 23 05 

Kath. Pfarramt „St. Bartholomäus“ 
Epfach Zentralbüro der PG Lechrain 
St.-Nikolaus-Str. 12 
86934 Reichling 
Telefon 0 81 94 / 5 39  

Evang. Pfarramt Schongau  
Blumenstr. 5a 
Schongau 
Telefon 0 88 61 / 73 58

ÄRZTE
Allgemeinärztin  
Christina Neumann  
Hauptstraße 23 
86920 Denklingen 
Tel. 0 82 43 / 20 71 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

Zahnärztin 
Gabriele Klara Mihali 
Am Weiher 22, 86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 96 87 20

PSYCHIATRIE – KRISENDIENST
Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not 
Telefon 0800 / 655 3000 
(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz;  
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) 
täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr  
365 Tage im Jahr 
In seelischen Krisen und  
psychiatrischen Notfällen können sich 
die Bürgerinnen und Bürger  
Oberbayerns an den Krisendienst 
Psychiatrie wenden. 
Mehr Informationen unter:  
www.krisendienstpsychiatrie.de

ABFALLENTSORGUNG
Haus, Sperr und Biomüllabfuhr:  
Kostenlose Service Nummer  
Telefon 0800 800 300 6  

Abfallwirtschaftszentrum  
des Landkreises 
86928 Hofstetten 
Telefon 0 81 96 / 99 92 37  

Wertstoffhof Denklingen  
beim Bauhof: 
Di./Do. 16.00 – 18.00 und 
Sa. 08.00 – 12.00 Uhr 
(01.03. – 31.10./Sommerzeit) 
Di./Do. 16.00 – 18.00 und 
Sa. 09.00 – 12.00 Uhr 
(01.11. – 28.02./Winterzeit)

MUSEUM
Abodiacum Epfach  
Ausstellung über römische Geschichte
Via Claudia 16, 86920 Epfach
Telefon 0 88 69 / 8 61
täglich von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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Waldgenossenschaft 
Den klingen 

Am Freitag, den 13.02.2026 (Rußiger Freitag) 

treffen wir uns um 13:30 Uhr 

an der Holzhauer Hütte (Hexenhaus) 

zur alljährlichen Waldbegehung. 

Die Vorstandschaft 

KINDERFASCHINGSPARTY

DER PFADFINDER 

Es erwarten euch Spiele, Spaß und Krapfen.
Kommt gerne verkleidet!

Samstag, 14. Februar 2026Samstag, 14. Februar 2026

14-17 Uhr14-17 Uhr

im Pfarrheim in Epfachim Pfarrheim in Epfach

Eure Pfadfinder vom VCP Stamm Lechrain

Unkostenbeitrag 6 €

Anmeldung unter:
http://www.vcp-lechrain.de/pfadi-fasching2026/

Sportler
Ball

07.02.
T U R N H A L L E
EPFACH
E INLASS  AB 20 UHR

L I V E  O N  S T A G E

EINLASS UNTER 18 JAHREN NUR MIT MUTTIZETTEL
AUF EUER KOMMEN FREUT SICH DER TSV EPFACH

MOTTO: 1001 NACHT

BARBETRIEB

AUFTRITT DER SCHONGAUER PRINZENGARDE

Sonntag 08.02.2026 

& Familien 

 
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Bürger- und 

Vereinszentrum 

Einlass ab 13:30 Uhr 

mit dabei 

JUKI Ballon Artist and more 

Schongauer Faschingsgesellschaft mit Mini-, 
Jugendgarde und Prinzenpaar 

Tanzsportgruppen TSS vom VfL- Denklingen mit den 
Minis, Teenies und Ladies 

 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt 

Auf viele kleine und große Besucher freut sich der  

VfL-Denklingen  

FAscnung

M

© ©

©
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70 JAHRE LANDJUGEND DENKLINGEN 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Landjugend Denklingen feiert vom 14.-17. Mai 2026 ihr 
70-jähriges Gründungsjubiläum. Um euch unser Programm vorzu-
stellen und so hoffentlich ein paar Helfer zu gewinnen, veranstal-
ten wir am Mittwoch, den 18. März 2026 um 19:30 Uhr einen 
Informationsabend im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen. 
Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Wir 
freuen uns über zahlreiches Erscheinen. 

Eure Landjugend Denklingen 

Die Landjugend 
Denklingen sucht…

Bretter aus Altholz, alte Zäune, Wagenräder und Holzleitern 
oder Ähnliches zur Dekoration für das 
70-jährige Jubiläumsfest im Mai 2026. 

Wer etwas Passendes zu Hause hat, 
kann sich gerne unter folgender Nummer melden:

 01511 6837898(Florian Himml)

Gemeinde
DENKLINGEN
D« Mir gen l&gfa hiDente

:

:

:
=

14.-17
MAI
2026 :

:

7

FRÜH ASCH« PARTYABEND KIRCHENZUG
SCHOPPEN vor MIT :

:

OLDTIMER
'TREFFEN GOTTES

FESTABEND DIENST _ «
MIT GAUDI

OLDTIMER
RUNDFAHRT FESTTAG

Iruherhenpen Mirageasen
Kater & Kucnen Festauskling

:

mpabumpa
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STERNSINGER DENKLINGEN
Am Sonntag den 04.01.26 zogen die Denklinger Sternsinger bei strah-
lendem Sonnenschein in 7 Gruppen mit insgesamt 30 Kindern los.
Die Sternsinger Aktion geht unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ 
nach Bangladesch. 

Unsere fleißigen Sternsinger sammelten 4.585 € und bedanken 
sich herzlich für den freundlichen Empfang und die süßen Gaben. 

� Text und Foto: Karin Jäger 

DENKLINGEN
D« Kir gen Epfa hID

a aa

:

2

- -
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VEREINSLISTE
1. Karate Dojo Altenstadt/Obb. Croll Mike 08869/912245

Christliche Pfadfinder (VCP) Gruppe Denklingen Albrecht Stephan 0152/26683974

Faschingsgesellschaft Epfach Seyfried Benjamin, Besel Christoph, Besel Markus 0176/72202315

FFW Denklingen Schleich Benjamin 0151/21835556

FFW Dienhausen Schneider Eva 08243/9930964

FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Frauenkreis Epfach Fridgen Claudia 08869/911210

Gartenbauverein Denklingen Lehner Lucia 08869/9137076

Holzhauerverein Ried Johann 08243/2727

Jagdgenossenschaft Denklingen Aßner Michael 0173/9884354

Jagdgenossenschaft Epfach Schelkle Martin 08869/911031

Kirchenchor Denklingen Weber Jürgen 08243/960507

Kirchenchor Epfach Denk Michael 08806/923732

Kirchenpfleger Denklingen Hitzelberger Norbert 08243/1348

Kirchenpfleger Epfach Holzapfel Peter 0172-8219055

Kommandant der FFW Denklingen Gleich Christian 0151/51052878

Kommandant der FFW Dienhausen Unsin Daniel 08243/9931974

Kommandantin der FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Landjugend Denklingen Himml Florian 0151/16837898

Landjugend Epfach Edenhofer Daniela 0160/1896987

Musikverein Denklingen Pusch Angelika 0170/3811295

Pfarrgemeinderat Denklingen Hefele Wolfgang 08243/1365

pro Bahn Oberbayern e.V. Fuchstal-Bahn Albrecht Tyll-Patrick 08243/993924

Schützenverein Denklingen Mayer Markus 0152/23525287

Schützenverein Epfach Calvin Arnet 0157/85902677

Sonnenschein e.V. Haseitl Katrin 08243/9935849

Spirit of Joy Ambos Manuel 0176/86186818

Theaterverein Denklingen e.V. Braunegger Ludwig 0170/2889010

Trachtenverein Epfach Schelkle Matthias 08869/7754811

TSV Epfach Lankes Yvonne 08869/921525

VdK Ortsverband Epfach Edenhofer Peter 0175/2485943

Veteranenverein Denklingen Braunegger Andreas 08243/3197

Veteranenverein Epfach Heinen Walter 08869/879

VfL Denklingen Braunegger Sabine 08243/2668

Waldgenossenschaft Denklingen Ried Johann 08243/2727

Waldgenossenschaft Dienhausen Müller Josef 08243/1495
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Neujahranspielen 2025 / 2026 
Der Musikverein Denklingen, möchte sich bei Ihnen, für die 

erbrachten Spenden und den freundlichen Empfang an unserem 
traditionellen Neujahranspielen 2025 / 2026 recht herzlich bedanken. 

 Wir freuen uns Sie im Jahr 2026 bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

 
Ihr Musikverein Denklingen 

 

 

Gemeinde ..sDENKLINGEN
D« Kir gen lEgfa hID entane1n

um JAHRE
SsjKVERFIN

:
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PFADFINDER STARTEN MIT SKILAGER  
INS NEUE JAHR
Der VCP Stamm Lechrain e.V. hat auch 2026 das neue Pfadfinder-
jahr mit einem ereignisreichen Skilager eingeläutet. Vom 2. bis 6. 
Januar verbrachten die Teilnehmer gemeinsam mit befreundeten 
Stämmen und Verbänden fünf Tage in Immenstadt.

Bei traumhaftem Skiwetter an der Kanzelwand und am Fellhorn 
konnten Anfänger und erfahrene Skifahrer gleichermaßen die 
Pisten genießen. Nachts fiel frischer Schnee, tagsüber strahlte die 
Sonne – perfekte Bedingungen für spannende Abfahrten und un-
vergessliche Momente im Schnee.

Auch abseits der Piste gab es viel zu erleben: Singabende, Spiele-
abende und gemeinsame Aktivitäten in der Unterkunft machten 
das Lager zu einem rundum gelungenen Erlebnis.

„Fünf Tage voller Action, Abenteuer und Spaß – für jeden war etwas 
dabei“, berichtet ein Lagerleiter. Mit diesem gelungenen Start freu-
en sich die Pfadfinder bereits auf die kommenden Lager und Ver-
anstaltungen im neuen Jahr.

� Text: Dominik Basedow
� Fotos: Erik Aufschläger, Emilie Albrecht
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SKI-WOCHENENDE IN SÜDTIROL
Der Januar beginnt und das heißt für alle wintersportbegeisterten 
VfL’er wieder ab nach Südtirol zum traditionellen Skiausflug. Auch 
dieses Jahr machte sich wieder ein ganzer Reisebus auf nach Raas, 
ins Hotel Hubertushof. Durch einige Terminüberschneidungen und 
Absagen mit etwas weniger Teilnehmern als die letzten Jahre, trafen 
aber immerhin doch ca. 60 Leute am Freitagabend 09.01.2026 im
schönen Eisacktal ein.

Am Samstagfrüh starten wir mit dem Bus Richtung Bozen, wo sich 
Südtirol vom Schnee her nicht gerade winterlich zeigte. Selbst in 
unserem Ziel Obereggen hatte es verhältnismäßig wenig Schnee, 
nichtsdestotrotz waren die Pisten bei ordentlichen Minusgraden 
wie immer top präpariert. Die bunt gemischte Truppe nutze das Ski-
gebiet wieder in vollen Zügen: Die einen sammelten Pistenkilome-

ter ohne Ende, die anderen genoßen mehr das leckere Südtiroler 
Essen auf der Hütte und ließen sich das ein oder andere Bier dazu 
schmecken.

Der zweite Skitag liegt traditionell schon auf dem Heimweg und 
bringt uns nach Ratschings im Jaufental. Das Skigebiet überzeugt 
mit großartigen Pisten, gemütlichen Hütten und familiärem Flair. 
So trifft man überall im Skigebiet auf die Denklinger, was immer 
wieder zu großem Spaß führt. So ging um ca. 17 Uhr der Skitag zu 
Ende und alle Teilnehmer konnten wohlbehalten die Heimfahrt an-
treten. Vielen Dank an Armin Jäger für die perfekte Organisation!

Sportliche Grüße, eure Sparte Fußball
� Foto: Armin Jäger

Gemeinde ..sDENKLINGEN
D« Kir gen lEpfa hID entausn
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DER EPFACHER GAUDIWURM  
ROLLT BALD WIEDER
Die Faschingsgesellschaft Epfach e. V.  lädt wieder herzlich zum  
Faschingsumzug für Groß und Klein ein!

Wann:	 Faschingsdienstag, 17.02.2026 ab 14:11 Uhr

Wo:	 �Entlang der VIA CLAUDIA in Epfach mit anschließendem 
Faschingstreiben, Gardenauftritte auf der Bühne und Party 
mit Bar im Zelt in der Haslachstraße

Wir freuen uns auf euch! Gerne auch als aktive Fußgruppe oder Wa-
genteilnehmer. 

Anmeldungen bis 06.02.26 oder Fragen bitte gerne an 
faschingsgesellschaftepfach@gmx.de

LECHAU!
Die Faschingsgesellschaft Epfach e. V.
� Text: Denise Reithmeir
� Bilder: Faschingsgesellschaft Epfach e. V.

AUFTRITTE DER

BÜR

4SING Zi

68 1%
:

In
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GARTEN- UND NATURFREUNDE  
DENKLINGEN
Wir laden alle Mitglieder und Interessierte ganz herzlich zu un-
serer Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 5. März um  
19.00 Uhr ins Bürger- und Vereinezentrum (BVZ, Buchweg 18) ein.

Neben Berichten über das vergangene Vereinsjahr und Ehrun-
gen gibt es auch einen interessanten Vortrag mit dem Thema:  

Das große Ganze sehen – Leben mit und vom Garten. Gunther 
Seelos aus Fuchstal stellt uns seinen Naturgarten auf sehr anspre-
chende Weise vor.
 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch.

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen

Garten- und
Naturfreunde
Denklingen

zu unserer
Jahreshauptversammlung

am Donnerstag, 5. März 2026
um 19.00 Uhr im BVZ Denklingen
laden wir Sie alle recht herzlich ein

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5, Entlastung der Vorstandschaft
6. Grußwort Bgm. Braunegger
7. Ehrungen
8. Wünsche und Anträge
9. Leben mit und vom Garten"

Vortrag von Gunther Seelos

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

im Namen der Vorstandschaft
Lucia Lehner

(1. Vorsitzende)
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MEINE LIEBEN GARTEN-  
UND NATURLIEBHABER,
da wir jetzt schon mit kleinen Schritten auf das Frühjahr und damit 
auch auf den Neuaustrieb der Pflanzen zugehen, ist es an der Zeit 
an die Gemmotherapie zu denken. Als ich heute Morgen zu mei-
ner Nachbarin Dora ging, nahm ich die Abkürzung über das Feld 
ihres Sohnes Markus Geiger. Da muss ich über die Wiese laufen 
und scharf an dem einzigartigen Mirabellenbaum vorbei. Als ich so 
vorbeilief und die Sonne so wunderbar in den Baum schien, sah ich 
die Knospen vor meiner Nase baumeln und erinnerte mich daran, 
dass ja Gottfried Hochgruber bei dem Kurs letzte Woche sagte, dass 
jetzt die Zeit schön langsam kommen würde sich die Knospen für 
die Gemmomittel zusammenzusuchen. Gemma ist lateinisch und 
heißt Knospe. Die Knospen werden zeitig im Frühjahr genommen, 
es müssen/sollten aber nur die Blattknospen sein. Blütenknospen 
haben eine andere „Zusammensetzung“. Ein Belgier, der Arzt Pol 
Henry, hat diese Gemmotherapie erforscht und publik gemacht. 
Es werden nur die Knospen von verholzenden Bäumen und Sträu-
chern genommen, ganz selten kommen auch bestimmte Heilpflan-
zen, wie z.B. die Ringelblume, zum Einsatz. Die Gemmo hat immer 
die Aufgabe vom Zellaufbau, steht also für starke Zellen. Wenn man 
möchte, dass die Schwäche (in der Leber, Niere, Darm oder sonst 
irgendwo), unter der man leidet, vollständig ausheilt, sollte man 
die Therapie über zwei Zyklen machen, das heißt statt 28 Tage eben 
56 Tage. Zur Urtinktur braucht man 5 Gramm junge noch geschlos-
sene Laubknospen, die vermörsert werden, 50 Gramm pflanzliches 
Glyzerin und 50 Gramm 80 bis 90 prozentigen Alkohol (Es gibt 
Knospen, die sehr klein sind, wo ich keine 5 gr. zusammenbrin-
gen kann, wenn ich also weniger Knospenmaterial habe, z.B. zwei 
Gramm, muss ich diese eben prozentual an die anderen beiden Zu-
taten anpassen) dieses wird die URTINKTUR. In ein Glas geben und 
mindestens 21 Tage stehen lassen und immer wieder schütteln. Als 
erstes immer das Glyzerin dazugeben, so dass die Knospen nicht 
durch den Alkohol verbrennen, und dann den Alkohol dazugeben. 
Aber wenn die Urtinktur (alle Tinkturen sind bis zu 20 Jahre halt-
bar) länger steht, soll man nicht immer schütteln, nicht dass die Mi-

schung narrisch wird vor lauter Schütteln. Alles immer beschriften 
mit einem Kreis und einem Querstrich durch, das kennzeichnet die 
Urtinktur. Kommen wir nun zur Verdünnung, also zur Einnahme, 
D1: 50 ml Urtinktur, 150 ml Quellwasser, 150 ml hochprozentigen 
Alkohol und 150 ml Glyzerin. Am besten ist die Gemmo von der 
schwarzen Johannisbeere, weil man diese als einziges Präparat zu 
allen anderen Gemmos mischen kann und sie eine große Wirkkraft 
haben kann. Von allen Gemmos nimmt man in der Regel dreimal 
drei Sprühstöße am Tag in den Mund gesprüht. Ach es gibt so herr-
liche Mittala. Bei der Kirsche, Mirabelle, also Steinfrüchten, sind die 
Blütenknospen immer rund und die Blattknospen sitzen in der Mit-
te von den Blütenknospen und sind spitzig. Das Apfelbaumgemmo 
wirkt am besten auf die Sexualhormone beiderlei Geschlechts z.B 
bei jungen Frauen, die sehr unter PMS leiden, eventuell auch bei 
den anderen 70 Geschlechtern. Schmeilie. Der Eschenbaum kann 
bei Gicht bzw. bei der erneuten Bildung von Harnsäure eingesetzt 
werden, sowie bei geschwollenen Gelenken. Hainbuchengemmo 
kann beim Lungenvolumen helfen und kann die Sauerstoffbilanz 
verbessern. Aprikose fördert die Durchblutung von Händen und 
Füßen und ist für den inneren Frieden. Das ist nur eine kleine Auf-
zählung von Gottfried Hochgrubers großem Wissen.

So wünsche ich Euch bei dieser anhaltenden Kälte immer warme 
Hände und Füße und ganz viel inneren Herzensfrieden. 

Eure Lucia

Foto: Petra Felix

Foto: Gottfried HochgruberFoto: Pater Christian Mutter

Foto: Gottfried Hochgruber
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WALDWEIHNACHT 2025
Jahresabschluss des VCP Stamms Lechrain

Abenteuer zurück. Ob bei Lagern, Aktionen oder Gruppenstunden 
– viele schöne und unvergessliche Erlebnisse haben unser Jahr ge-
prägt.

Ein besonderer Dank gilt unserer Stammesleitung für ihr großes En-
gagement und die Motivation, die sie täglich in die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen einbringt. Ebenso bedanken wir uns 

herzlich bei allen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern für ihre
tatkräftige Unterstützung.

Wir freuen uns auf das Jahr 2026 mit weiteren wunderbaren ge-
meinsamen Aktionen.
� Text: Emilie Albrecht
� Fotos: Dominik Basedow, Sabrina Heiß, Stephan Albrecht

Gemeinde
DENKLINGEN
D« Kir gen Epfa hID enha1s-n
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FRIEDENSLICHT 2025 – EIN FUNKE MUT
Auch in diesem Jahr durfte das Friedenslicht unter dem Motto „Ein Fun-
ke Mut“ in unserer Region weitergegeben werden. In den Tagen vor 
Weihnachten waren wir an mehreren Orten unterwegs, um das Licht 
des Friedens, der Hoffnung und der Gemeinschaft weiterzutragen.

Der Auftakt fand bei der Aussendungsfeier im Frauendom in Mün-
chen statt. Von dort aus wurde das Friedenslicht in den Landkreis 
gebracht und bei der Kreistagssitzung in Landsberg am Lech ver-
teilt. Weitere Stationen waren die Rorate in Epfach, eine Messfeier 
in Birkland sowie die Verteilung in der Rorate in Ludenhausen.

Natürlich war das Friedenslicht auch in Denklingen präsent: Bei der 
Verteilung im Gemeinderat in Denklingen am Mittwoch wurde das 
Licht ebenso weitergegeben wie anschließend im Gottesdienst und 
in der Kinderkirche. Zudem konnte das Friedenslicht in der evange-
lischen Kirche in Schongau abgeholt werden.

An allen Orten wurde deutlich, wie sehr dieses kleine Licht Men-
schen verbindet und ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt 
setzt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten, Helferinnen 
und Helfern sowie bei allen, die das Friedenslicht abgeholt und wei-
tergetragen haben. Möge der Funke Mut auch über die Weihnachts-
zeit hinaus weiterleuchten.

� Text: Emilie Albrecht
� Fotos: Emilie Albrecht, Dominik Basedow
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Auch in diesem Jahr feierte der VCP Stamm Lechrain wieder seine tra-
ditionelle Adventsaktion „Wir warten auf’s Christkind“. In einer schö-
nen und fröhlichen Gemeinschaft verbrachten Kinder und Leiterinnen 
und Leiter gemeinsam Zeit mit Spielen, Basteln, Malen und Lachen.

Ganz im Sinne der Pfadfinder stand das Miteinander im Mittelpunkt: 
Gemeinschaft erleben, füreinander da sein und Freude teilen. Beglei-
tet von stimmungsvoller Weihnachtsmusik vergingen die Stunden 

wie im Flug. Leuchtende Kinderaugen, fröhliches Lachen und spürba-
re Vorfreude auf Weihnachten erfüllten den Raum.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen, bei dem alle 
noch einmal zusammenkamen, bevor es gestärkt und mit viel Herz 
am Weihnachtstag nach Hause ging.
� Text: Emilie Albrecht
� Bilder: Dominik Basedow

„WIR WARTEN AUF’S CHRISTKIND“ 
beim VCP Stamm Lechrain

Gemeinde
DENKLINGEN
Druklingen Epfach Dienhausen
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69. Denklinger Klamottenkiste
in der Schulturnhalle, Birkenstr. 4

V.i.S.P. Verein Sonnenschein, 1. Vorsitzende Katrin Haseitlklamottenkiste_denklingen

Annahme: 
Freitag, 13.03.26
16:00 - 17:00 Uhr

Verkauf: 
Samstag, 14.03.26
09:30 - 12:00 Uhr 

Abrechnung/Abholung:
Samstag, 14.03.26
16:30 - 17:00 Uhr

Beschriftung der Ware: 
 

Keine Stecknadeln!

Anmeldung per Email ab
Freitag, den 27.02.2026 

unter Angabe von Name und
Telefonnummer an:

klamottenkiste-denklingen@gmx.de

- Max. 40 Teile 
   modische und gut 
   erhaltene Herbst- & Winter 
   mode für Kinder (Gr. 50 - 176)  
   und max. 10 Teile für Jugendliche
- oder 40 Teile Teenie-Bekleidung
- Umstandsmode
- Artikel rund ums Baby
- Spielwaren
- Max. 10 Bücher 
- keine Unterwäsche, Socken, 
   Strumpfhosen und Still-BH´s

Einlass für 
Schwangere 
ab 08:30 Uhr

Nr. xxx      Größe x

Artikelbezeichnung  
Preis €

Für Beschädigung 
oder Verlust wird 

keine Haftung über-
nommen.

10 % des  
Verkaufserlöses  

kommt  
Kindergruppen  

zugute.

Sportartikel, Fahrräder,  
Kinderfahrzeuge, Inliner,
Kinderwagen und -sitze

Max. 3 Paar saubere 
Schuhe für Kinder

Reihenfolge nach Eingang
der Anmeldungen

Bei Rückfragen:
08243 / 9931974

Anmeldegebühr: 2,00 €

Ostersamstag
04. April I 20 Uhr I BVZ Denklingen

Oster    Party
Oster    Party

shot 
  bar

featuring:

Kein Einlass unter 16 Jahren. Infos zum Einlass unter 18 Jahren auf www.vfl-denklingen-fussball.de

Tickets unter:

 

  

FFrreeiiwwiilllliiggee  FFeeuueerrwweehhrr  

DDiieennhhaauusseenn  ee..VV..  
           __________________________________________________________________ 
            1.Vorstand – Schneider Eva  - Hauptstraße 23a - 86920 Denklingen 

  
                          

                   Der Feuerwehrverein 
 

        lädt alle Mitglieder und Freunde am 
 
        Montag den 09.03.2026 um 20.00 Uhr zur 

  
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

  
  

ins Feuerwehr-Haus recht herzlich ein. 
  
  
  

      Tagesordnung: 
  
     1. Begrüßung und Totengedenken 
     2. Bericht des 1. Vorstandes 
     3. Bericht des 1. Kommandanten 
     4. Bericht des Schriftführers 
     5. Kassenbericht 
     6. Entlastung der Vorstandschaft 
     7. Grußworte 
     8. Wünsche und Anträge 
  
     Auf Euer zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft ! 
  
 
     Eva Schneider                                                     Daniel Unsin 
       1. Vorstand                                                                               1. Kommandant 
  
  
  
  
  

  
  

Erster Vorsitzender Walter Heinen 
Wangergasse 4  86920 Epfach 
Telefon 08869/879 
E-Mail: hewa_abodiacum@t-online.de 
Info-Web: www.veteranenverein-Epfach.de 
 
 
 
Veteranenverein Epfach e.V., 86920 Epfach 
 

Tagesausflug des 
Veteranenvereins 
Epfach 
am 27.06.2026 
 
 
 
Der Veteranenverein Epfach führt am Samstag, den 27.06.2026 einen Tagesausflug nach 
Burghausen durch. 
 
Das Tagesprogramm ist wie folgt: 
 

1. Abfahrt 06:45 Uhr am Parkplatz gegenüber Landtechnik Eglhofer, Via Claudia 59 in 
Epfach 

2. Plättenfahrt von Tittmoning nach Burghausen 
3. Mittagessen im Gasthaus „Brückenwirt“, Augustiner-Burghausen. 
4. Historische Burgführung auf der längsten Burg der Welt 
5. Ca.1,5 Std zur freien Verfügung 
6. 17:00 Uhr Rückfahrt nach Epfach 
7. Abendeinkehr im Gasthaus „Sonne“ in Epfach 

Anmeldeschluss ist der 22.05.2026 
Achtung es gibt nur 30 Plätze !! 
 
Der Fahrpreis beträgt 79,-€ je Person. 
Darin enthalten sind die Busfahrt, die Plättenfahrt auf der Salzach, die historische Burgführung und eine 
Brotzeit. 
Getränke und sonstige Speisen sind im Preis nicht inbegriffen. 

 
Sie können sich ab sofort anmelden durch Einzahlung oder Überweisung des Reisepreises in Höhe von 
79,-€ je Person auf das Konto des Veteranenvereins Epfach 
bei der Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen eG.  
IBAN:  DE08 7016 9351 0000 7219 72      BIC: GENODEF1ELB 
 
Bitte den Namen auf der Anmeldung nicht vergessen!! 
 
Im Namen des Veteranenvereins lade ich jedermann, Alt und Jung, Mitglied und 
Nichtmitglied, Epfacher und Auswärtige ein, an der Fahrt teilzunehmen. 
 
 
Gez. Heinen 1.Vorstand 

 

:
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GEMEINDERATSITZUNG

Sitzungsdatum:	 Mittwoch, 17.12.2025
Beginn:	 19:30 Uhr
Ende	 19:56 Uhr (Gesamtsitzungsende 21:40 Uhr)
Ort:	� Bürgersaal des Rathauses Denklingen,  

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen
Aktenzeichen	 0241-46442

Anwesenheitsliste
Erster Bürgermeister
Braunegger, Andreas  	

Zweiter Bürgermeister
Walter, Norbert  	

Mitglieder
Edenhofer, Peter  
Egner, Stephan  
Günther, Maik, Prof. Dr.  
Hefele, Simon  
Kößl, Herbert  
Kößl, Manuel  
Lehner, Johann  
Sporer, Markus  
Steinle, Florian  
Wölfl, Regina  

Schriftführer
Breibinder, Markus      	

Abwesende und entschuldigte Personen:
Mitglieder
Ahmon, Martin  
Bergmann, Barbara  

TAGESORDNUNG | ÖFFENTLICHER TEIL

1. Übergabe des Friedenslichtes an den Ge-
meinderat durch die Pfadfinder des VCP 
Lechrain e.V. 01/2025/3052

2. Genehmigung des Protokolls des öffent-
lichen Teils der Gemeinderatssitzung am 
26.11.2025 01/2025/3053

3. Druckminderschacht in der St.-Lorenz-Straße 
- archäologische Grabung und Dokumenta-
tion 01/2025/3055

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen – Öffentlicher Teil

4. Gemeinbedarfsfläche Kindergartengrund-
stück FI.Nr. 142/6 Gemarkung Denklingen; 
Antrag auf Vorbescheid zur Wohnbebauung 01/2025/3051

5. Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens zur Nutzungsänderung des best. 
Wohn- und Geschäftshauses in 2 Wohnun-
gen und einem Gewerbeanteil – Fl.Nr. 511/3 
Gemarkung Epfach – VIA CLAUDIA 8 01/2025/3061

6. Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens zur Erneuerung und Erhöhung des 
Dachstuhles über dem Wohngebäude und 
der Garage – Fl.Nr. 2967/3 Gemarkung 
Denklingen – Industriestraße 10 01/2025/3062

7. Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens zur Nutzungsänderung des bestehen-
den Lagers im 1. Obergeschoss zu Büro-
räumen – Fl.Nr. 2524/1, 2522/4, 2527/14 
Gemarkung Denklingen – Egart 5 01/2025/3063

Erster Bürgermeister Andreas Braunegger eröffnet um 19:30 Uhr 
die Sitzung des Gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemein-
derates fest.

Des Weiteren erkundigt er sich nach Einwänden gegen die Tages-
ordnung. Es werden keine vorgetragen.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1 	� Übergabe des Friedenslichtes an den Gemeinderat 
durch die Pfadfinder des VCP Lechrain e.V.

zur Kenntnis genommen	
Die Pfadfinder des VCP Lechrain e.V. tragen eine Geschichte vor und 
übergeben anschließend das Friedenslicht aus Bethlehem an den 
Gemeinderat.

TOP 2 	� Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils 
der Gemeinderatssitzung am 26.11.2025

Sachverhalt:
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung am 
26.11.2025 ist den Gemeinderatsmitgliedern durch Veröffentli-
chung im Gremieninformationssystem folgender Anwendungen 
bekannt: „SessionNet“ und „Mandatos“

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt dieses Protokoll.

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 0  Anwesend 12

TOP 3 	� Druckminderschacht in der St.-Lorenz-Straße - archäo-
logische Grabung und Dokumentation

Sachverhalt:
Der Standort für den geplanten Druckminderschacht in der St.-Lo-
renz-Straße in Epfach liegt im Bereich eines Bodendenkmals. Auf-
grund dessen war die Einholung einer denkmalschutzrechtlichen 
Erlaubnis nötig. Darin sind als Auflagen u. a. festgelegt, dass der 
Oberbodenabtrag nur unter Aufsicht einer archäologisch quali-
fizierten Fachkraft durchgeführt werden darf und vorhandene Bo-
dendenkmäler wissenschaftlich zu untersuchen sowie sachgemäß 
auszugraben und zu bergen sind. Diese Arbeiten werden durch das 
Archäologische Büro Anzenberger & Leicht aus Furth ausgeführt.

Beim Oberbodenabtrag wurde eine außergewöhnlich große Men-
ge an römischen Befunden aufgedeckt. Für die notwendige weitere 
Grabung und Dokumentation der Befunde liegt ein Angebot des 
Archäologischen Büros Anzenberger & Leicht vor.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass das Angebot des Archäologischen 
Büros Anzenberger & Leicht über 17.606,05 € brutto anzunehmen 
ist.

Abstimmung:	 Ja 11  Nein 1  Anwesend 12

TOP 4 	� Gemeinbedarfsfläche Kindergartengrundstück FI.Nr. 
142/6 Gemarkung Denklingen; Antrag auf Vorbe-
scheid zur Wohnbebauung

Sachverhalt:
1971 hat die Gemeinde Denklingen die damals im Eigentum der 
Gemeinde liegende Fl.Nr. 142/6 Gemarkung Denklingen an die 
Kirchenstiftung, mit der Auflage einen Kindergarten zu errichten 
und zu betreiben, übergeben. Die Fläche war bereits im Flächennut-
zungsplan als Gemeinbedarfsfläche hinterlegt und wurde ebenso 
im neuen Flächennutzungsplan 2024 erneut als Gemeinbedarfsflä-
che festgesetzt. Das Grundstück liegt im Ortskern nahe der Grund-
schule mit Offener Ganztagsschule, sowie des Spielplatzes und 
bietet sich nach wie vor für bauliche Erweiterungen für die Schule 
oder anderweitige soziale Zwecke an. Die Gemeinde Denklingen 
steht seit längerem mit der Kirchenstiftung in Verhandlungen zum 
Rückerwerb der Fläche. Leider konnte bisher keine Einigung über 
den Kaufpreis erzielt werden. Die Kirchenstiftung streitet ab, dass es 
sich bei der Fläche um eine Gemeinbedarfsfläche handelt, obwohl 
bereits in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes dieses 

Thema eingehend behandelt wurde (siehe Auszug aus den Stel-
lungnahmen zum Flächennutzungsplan Seite 15) und die Auffas-
sung bzw. der Planungswille der Gemeinde in mehreren Schreiben 
an die Kirchenstiftung dargelegt wurde. Die Kirchenstiftung stellt 
nun die Bauvoranfrage zur Wohnnutzung.

Beschluss:
Der Gemeinderat fasst zu vorliegendem Fall folgende Beschlüsse:
1. � Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungs-

planes zur Konkretisierung des Planungswillens der Gemein-
de. Die im Flächennutzungsplan dargestellte Gemeinbedarfs-
nutzung der o.g. Flurnummer, sowie die daran angrenzenden 
Flurnummern, die ebenfalls im Flächennutzungsplan als Ge-
meinbedarfsfläche festgesetzt sind, bilden den Umgriff des 
Bebauungsplanes. Die Flächen sind als Gemeinbedarfsflächen 
für soziale und kulturelle Zwecke zu widmen.�  
Abstimmung: (12/0)

2. � Der Gemeinderat beschließt eine Veränderungssperre für das 
genannte Gebiet nach § 14 BauGB.�  
Abstimmung: (12/0)

3. � Das gemeindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage für eine 
Wohnbebauung wird verweigert.�  
Abstimmung: (12/0)

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 0  Anwesend 12

TOP 5 	� Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Nut-
zungsänderung des best. Wohn- und Geschäftshauses 
in 2 Wohnungen und einem Gewerbeanteil – Fl.Nr. 
511/3 Gemarkung Epfach – VIA CLAUDIA 8

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 511/3 der Gemarkung Epfach wurde eine Nutzungs-
änderung eingereicht. Die Nutzungsänderung bedarf grundsätzlich 
der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt ist. (Art. 55 
Abs. 1 BayBO). Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor.
Oben genanntes Vorhaben liegt im Innenbereich (§34 BauGB). Die 
Gebietsart entspricht hier einem Mischgebiet (MI). Wohn- und Ge-
schäftsgebäude sind nach § 6 BauNVO zulässig. Das vorgesehene 
Maß der baulichen Nutzung und die vorgesehene überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baulinie/Baugrenze) fügen sich in die Eigen-
art der näheren Umgebung ein. Das Gebäude besteht bereits. Die 
Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und zentrale Abwas-
serbeseitigung im Trennsystem. Die Stellplatzsatzung der Gemein-
de Denklingen wird eingehalten.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 0  Anwesend 12
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TOP 6 	� Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Er-
neuerung und Erhöhung des Dachstuhles über dem 
Wohngebäude und der Garage – Fl.Nr. 2967/3 Gemar-
kung Denklingen – Industriestraße 10

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 2967/3 der Gemarkung Denklingen wurde ein Bauan-
trag für o.g. Vorhaben eingereicht. Die Errichtung bedarf grundsätz-
lich der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 
Abs. 1 BayBO). Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor. 
Oben genanntes Vorhaben liegt im Innenbereich (§34 BauGB). Die 
Gebietsart entspricht hier einem Mischgebiet (MI). Ein Vorhaben zu 
Wohnzwecken ist nach § 6 BauNVO zulässig. Das vorgesehene Maß 
der baulichen Nutzung und die vorgesehenen überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baulinie/Baugrenze) fügen sich in die Eigenart der nä-
heren Umgebung ein. Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt 
an einer öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung 
und zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. Das Vorhaben 
liegt nicht im Sanierungsgebiet „Ortskern“ (Gebiet nach § 142 BauGB). 
Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Denklingen wird eingehalten.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 0  Anwesend 12

TOP 7 	� Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils 
der Gemeinderatssitzung am 29.10.2025

Sachverhalt:
Für das Anwesen Egart 5 in Denklingen wurde eine Nutzungsän-
derung beantragt. Die Nutzungsänderung bedarf grundsätzlich 
der Baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 
Abs. 1 BayBO). Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht 
vor. Oben genanntes Vorhaben liegt im Geltungsbereich des qua-
lifizierten Bebauungsplanes „Egart - südlich der Epfacher Straße“  
(§ 30 BauGB). Eine Genehmigungsfreistellung nach Art. 58 
BayBO kommt jedoch nicht in Betracht, da es sich um einen 
Sonderbau handelt.  Die Erschließung ist gesichert durch die 
Zufahrt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasser-
versorgung und zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. 
Das Vorhaben liegt nicht im Sanierungsgebiet „Ortskern“ (Gebiet 
nach § 142 BauGB). Die Stellplatzsatzung ist einzuhalten. Die Ein-
haltung der Stellplatzsatzung ist durch das Landratsamt zu prüfen.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 0  Anwesend 12

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Herr Erster Bür-
germeister Braunegger eröffnet nach Ausschluss der Öffentlichkeit 
den nicht öffentlichen Teil.
Sitzungsende öffentlicher Teil: 19:56 Uhr

Andreas Braunegger	 Markus Breibinder
Erster Bürgermeister	 Schriftführer

REDAKTIONSSCHLUSS
MÄRZ AUSGABE

Dienstag, den 17.02.2026 um 18:00 Uhr
Kontakt: gemeinde@denklingen.de
Unvollständige oder später eingehende Beiträge werden nicht 
veröffentlicht.

Formate und Hinweise:
› �Beiträge/Texte bitte als Word-Dokument oder PDF einreichen 

(reine Texte bitte nie als PDF abgeben).
› �Den Namen des Texterstellers sowie die Bildquelle 

müssen im Dokument angegeben sein. Diese Angaben sind aus 
rechtlichen Gründen notwendig.

› �Verwendete Bilder bitte als separate Einzeldateien 
in guter Bildqualität senden.

› �Falls Plakate oder Flyer eingereicht werden, bitte 
im PDF-Format abgeben.

Wir danken für Ihr Verständnis!

BILDRECHTE ZU GESENDETEN 
BEITRÄGEN UND ANZEIGEN

Der Teilnehmer versichert, dass er uneingeschränkt jedes Verwen-
dungsrecht an den eingereichten Bildern hat. Sind auf den Bildern 
Personen zu sehen, müssen diese damit einverstanden sein, dass 
diese Bilder veröffentlicht werden. 

Die Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein. Bitte beachten Sie, 
dass Bilder aus dem Internet nicht einfach heruntergeladen wer-
den können, sondern in der Regel erworben werden müssen, um 
Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Sollten dennoch Rech-
te von Außenstehenden geltend gemacht werden, so stellt der 
Teilnehmer die Gemeinde Denklingen von allen Ansprüchen frei. 

Jeder Teilnehmer räumt der Gemeinde Denklingen unentgeltlich 
die räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkten Nutzungs-
rechte einschließlich der Bearbeitung, Vervielfältigung und Be-
richterstattung ein. Es besteht kein Anspruch, dass das eingereich-
te Bild veröffentlicht wird.

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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GEMEINDERATSITZUNG

Sitzungsdatum:	 Mittwoch, 14.01.2026
Beginn:	 19:30 Uhr
Ende	 20:00 Uhr (Gesamtsitzungsende 21:32 Uhr)
Ort:	� Bürgersaal des Rathauses Denklingen,  

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen
Aktenzeichen	 0241-46891

Anwesenheitsliste
Erster Bürgermeister
Braunegger, Andreas  	

Zweiter Bürgermeister
Walter, Norbert  	

Mitglieder
Ahmon, Martin  
Bergmann, Barbara  
Edenhofer, Peter  
Egner, Stephan  
Günther, Maik, Prof. Dr.  
Hefele, Simon  		  ab Tagesordnungspunkt 7
Kößl, Herbert  
Kößl, Manuel  
Lehner, Johann  
Sporer, Markus  
Steinle, Florian  
Wölfl, Regina  

Schriftführer
Jost, Birgit  	

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG | ÖFFENTLICHER TEIL

1. Genehmigung des Protokolls des öffent-
lichen Teils der Gemeinderatssitzung am 
17.12.2025 01/2025/3064

2. Stellungnahme der Gemeinde Denklingen 
zur Fortschreibung des Regionalplans 
München (RP 14); 26. Änderung; Änderung 
Kapitel B IV 7 Energieerzeugung mit Neu-
fassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie 01/2025/3068

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Denklingen – Öffentlicher Teil

3. Stellungnahme zur 11. Fortschreibung 
Kapitel „B II Siedlungsentwicklung“ und „B 
IX Mobilitätsentwicklung“; Erneutes Betei-
ligungsverfahren gem. Art. 16 des Bayeri-
schen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) 01/2025/3069

4. BRK-Kindertageseinrichtung "Fantasiereich" 
in Denklingen - Haushaltsplan 2026 01/2025/3071

5. BRK-Waldkindereinrichtung "Eichhörnchen-
bande" in Denklingen - Haushaltsplan 2026 01/2025/3072

6. Gemeindliches Einvernehmen Wohnhaus-
neubau mit Garage inkl. Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes – Fl.Nr. 
269/7 Gemarkung Denklingen – Leimgru-
ben 2 01/2026/3073

7. Gemeindliches Einvernehmen zum Neubau 
eines Mehrfamilienhauses mit Stellplätzen 
im Sockelgeschoss und Carport – Fl.Nr. 271 
Gemarkung Denklingen – Bergstraße 5a 01/2026/3074

8. Isolierte Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Eichat" hinsichtlich 
der Baugrenzen/Baulinien, hier: Errichtung 
eines Gartengerätehauses innerhalb der 
privaten Grünfläche – Fl.Nr. 196/31 Gemar-
kung Epfach – Eichat 2 01/2026/3075

Erster Bürgermeister Andreas Braunegger eröffnet um 19:30 Uhr 
die Sitzung des Gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemein-
derates fest.

Des Weiteren erkundigt er sich nach Einwänden gegen die Tages-
ordnung. Es werden keine vorgetragen.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1 	� Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils 
der Gemeinderatssitzung am 17.12.2025

Sachverhalt:
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung am 
17.12.2025 ist den Gemeinderatsmitgliedern durch Veröffentli-
chung im Gremieninformationssystem folgender Anwendungen 
bekannt: „SessionNet“ und „Mandatos“
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Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt dieses Protokoll.

Abstimmung:	 Ja 13  Nein 0  Anwesend 13

TOP 2 	� Stellungnahme der Gemeinde Denklingen zur Fort-
schreibung des Regionalplans München (RP 14); 26. 
Änderung; Änderung Kapitel B IV 7 Energieerzeugung 
mit Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie

Sachverhalt:
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Mün-
chen hat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2025 die Einleitung 
eines zweiten Beteiligungsverfahrens zur 26. Änderung des Regio-
nalplans München zur Änderung Kapitel B IV 7 Energieerzeugung 
mit Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie beschlossen. 
Die Unterlagen zur Fortschreibung des Regionalplans können fol-
genden Webauftritten entnommen werden: 
- �Webauftritt des Regionalen Planungsverbands München:  

https://www.region-muenchen.com/verfahren
- �Webauftritt der Regierung von Oberbayern: https://www.regie-

rung.oberbayern.bayern.de/service/raumordnung_landes_regi-
onalplanung/regionalplanung/muenchen/index.html �  
bei „Laufende Fortschreibungen des Regionalplans München (14)“ 

Bis zum Ablauf der Beteiligungsfrist am 08.02.2026 besteht Ge-
legenheit, sich schriftich oder elektronisch zu dem o. a. Fortschrei-
bungsentwurf gegenüber dem Regionaen Planungsverband Mün-
chen, Geschäftsstelle, Arnulfstraße 60, 80335 München, E-Mail: 
rpv-m@pv-muenchen.de zu äußern.

Beschluss:
Die Gemeinde Denklingen verweist auf die drei bisher abgegebe-
nen Stellungnahmen an den Regionalen Planungsverband Mün-
chen, insbesondere auf die bisher nicht in den Planungen berück-
sichtigte dritte Stellungnahme (E-Mail vom 17.11.2025 mit dem 
Titel „Militärische Ausschlussflächen: Stellungnahme“), da signi-
fikante Flächen von der Bundeswehr für die Errichtung von Wind-
energieanlagen ausgeschlossen wurden.

Abstimmung:	 Ja 13  Nein 0  Anwesend 13

TOP 3 	� Stellungnahme zur 11. Fortschreibung Kapitel „B II 
Siedlungsentwicklung“ und „B IX Mobilitätsentwick-
lung“; Erneutes Beteiligungsverfahren gem. Art. 16 
des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG)

Sachverhalt:
Der Planungsausschuss des Planungsverbands Region Oberland 
hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 die Einleitung des erneuten 
Beteiligungsverfahrens zur 11. Fortschreibung der Kapitel „B II 

Siedlungsentwicklung“ und „B IX Mobilitätsentwicklung“ beschlos-
sen. Mit dieser Fortschreibung sollen die Festlegungen der bishe-
rigen Kapitel „B II Siedlungswesen“ und „B IX Verkehrs- und Nach-
richtenwesen“ im Regionalplan neu gefasst werden.

Die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht bis zum 31.01.2026. 

Die Verfahrensunterlagen sind wie folgt im Internet einstellt und 
könne unter folgenden Links heruntergeladen werden:

- �https://www.region-oberland.bayern.de > Regionalplan > Fort-
schreibungen > 11. Fortschreibung�  
(https://www.region-oberland.bayern.de/fortschreibungen/ 
11-fortschreibung-bii-bix/) und unter

- �https://www.regierung.oberbayern.bayern.de > Service > Raum-
ordnung, Landes- und Regionalplanung > Regionalplanung > 
Oberland > Laufende Fortschreibungen des Regionalplans Ober-
land (17) (https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/
raumordnung_landes_regionalplanung/regionalplanung/ober-
land/index.html).

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den beiliegenden Unterla-
gen und beschließt, dass die Gemeinde Denklingen keine Stellung-
nahme abgibt. 

Abstimmung:	 Ja 13  Nein 0  Anwesend 13

TOP 4 	� BRK-Kindertageseinrichtung „Fantasiereich“ in Denk-
lingen - Haushaltsplan 2026

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom diesbezüglichen Schreiben 
des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Landsberg am Lech, 
vom 11.12.2025 und beschließt, dass die dort aufgeführte Haus-
haltsplanung genehmigt wird. Dieser Haushaltsplan sieht einen 
Defizitanteil der Gemeinde Denklingen von 108.978,24 Euro vor.

Abstimmung:	 Ja 13  Nein 0  Anwesend 13

TOP 5 	� BRK-Waldkindereinrichtung „Eichhörnchenbande“ in 
Denklingen - Haushaltsplan 2026

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom diesbezüglichen Schreiben 
des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Landsberg am Lech 
vom 11.12.2025 und beschließt, dass die dort aufgeführte Haus-
haltsplanung genehmigt wird. Dieser Haushaltsplan sieht einen 
Defizitanteil der Gemeinde Denklingen von 59.094,64 Euro vor.

Abstimmung:	 Ja 12  Nein 1  Anwesend 13

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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TOP 6 	� Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils 
der Gemeinderatssitzung am 29.10.2025

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 269/7 der Gemarkung Denklingen wurde ein Bauan-
trag für o.g. Vorhaben eingereicht. 
Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO). 
Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor.
Oben genanntes Vorhaben liegt im Geltungsbereich des qualifizier-
ten Bebauungsplanes (§ 30 BauGB). Das Vorhaben entspricht je-
doch nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Leimgruben“. 
Eine Genehmigungsfreistellung nach Art. 58 BayBO kommt somit 
nicht in Betracht. Es wurden mehrere Befreiungen nach § 31 Abs. 2 
BauBG beantragt (siehe Antrag in der Anlage).  

Über den Bauantrag entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde 
(Landratsamt Landsberg) nach Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde Denklingen (§ 36 BauBG).

Befreiungen wären grundsätzlich vertretbar, wenn die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich 
vertretbar ist und auch bei Würdigung der nachbarschaftlichen In-
teressen keine öffentlichen Belange berührt werden. Befreiungen 
hinsichtlich der Überschreitung von Baugrenzen werden akzeptiert, 
sofern die festgesetzte GRZ eingehalten wird. Gestalterische Fest-
setzungen wie z.B. Dachformen, Dachneigungen, Unterteilung von 
Fensterflächen sowie Holzausführungen werden nur insofern be-
freit, soweit diese nicht der Baufibel widersprechen.
Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer öffentli-
chen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und zentrale 
Abwasserbeseitigung im Trennsystem.

Das Vorhaben liegt im Sanierungsgebiet „Ortskern“ (Gebiet nach § 
142 BauGB). Die Baufibel wird hinsichtlich Dachformen, Dachnei-
gungen, sowie der Verwendung von Holz nicht eingehalten.

Die Stellplatzsatzung ist einzuhalten. Die Einhaltung der Stellplatz-
satzung ist durch das Landratsamt zu prüfen.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird verweigert. 
Der Antrag auf sanierungsrechtliche Erlaubnis wird verweigert, da 
die Baufibel nicht eingehalten wird.
Ebenfalls wird das Einvernehmen zu der Vielzahl der Befreiungen 
nach § 31 Abs. 2 BauGB verweigert.

Abstimmung:	 Ja 13  Nein 0  Anwesend 13

TOP 7 	� Gemeindliches Einvernehmen zum Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit Stellplätzen im Sockelge-
schoss und Carport – Fl.Nr. 271 Gemarkung Denklin-
gen – Bergstraße 5a

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 271 der Gemarkung Denklingen wurde ein Bauantrag 
für o.g. Vorhaben eingereicht. 
Das Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung vom 22.04.2020 
behandelt und das gemeindliche Einvernehmen verweigert (siehe 
Beschluss im Anhang). Mit Bescheid vom 10.06.2021 hat das Land-
ratsamt die Genehmigung erteilt (siehe ebenfalls Anhang).

Der Verlängerung vom 09.04.2025 TOP 3 konnte aufgrund der 
zwischenzeitlich geänderten Stellplatzsatzung sowie der in Kraft 
getretenen Sanierungssatzung nicht mehr zugestimmt werden. Der 
Bauherr hat den Verlängerungsantrag beim Landratsamt zurückge-
nommen und stattdessen diesen Bauantrag eingereicht.
Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor.

Oben genanntes Vorhaben liegt im Innenbereich (§34 BauGB). Die 
Gebietsart entspricht hier einem allgemeinen Wohngebiet (WA). 
Ein Mehrfamilienhaus ist demnach zulässig.

Über den Bauantrag entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde 
(Landratsamt Landsberg) nach Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde Denklingen (§ 36 BauBG).

Im Vergleich zur ersten Planung vom 21.03.2018 mit Außenmaßen 
des Hauptgebäudes von 11,65 m x 18.20 m und einer Änderung 
der Planung im April 2020 mit einer weiteren Erhöhung der Außen-
maße des Hauptgebäudes auf 12,00 x 18,80 m² weist die jetzige 
Planung Außenmaße des Hauptgebäudes vom 12,00 x 18,90 m² 
aus. Die Wandhöhen, ebenso wie diverse andere Kenngrößen wur-
den bereits in den anderen Sitzungen als erhöht betrachtet.

Für das Vorhaben, welches im Sanierungsgebiet „Ortskern“ (Gebiet 
nach § 142 BauGB) liegt, gilt nun die Baufibel, in der eine Dachnei-
gung von mind. 25 ° vorgegeben ist. Durch die geänderte Dachnei-
gung von 19,6 ° auf die vorgegebenen 25 °, erhöht sich die Firsthö-
he nochmals und überschreitet im Südwesten, die in der Baufibel 
vorgebebene max. Firsthöhe von 11,50 m deutlich. Die mittlere 
Wandhöhe liegt geringfügig unter 11,50 m. Bei Betrachtung der 
Empfehlungen aus der Baufibel sind die Wandhöhen im Verhältnis 
zur Dachneigung und zum Gebäudetyp deutlich zu hoch.

Die Baufibel gibt folgende Empfehlungen in Verbindung mit den 
unterschiedlichen Dachneigungen und Gebäudetypen:
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Die Anzahl der max. zulässigen Wohnungen wurde von 5 Wohnein-
heiten auf insgesamt 4 Wohneinheiten angepasst und entspricht 
nun der Baufibel.

Die zentrale Wasserversorgung und zentrale Abwasserbeseitigung 
im Trennsystem ist gesichert.

Die Erschließung, die über die Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung erfolgen soll, könnte seitens der Gemeinde 
sichergestellt werden. Eine geänderte Widmung der Zweckbestim-
mung müsste zu gegebener Zeit noch erfolgen.

Die Stellplatzsatzung sowie etwaige Abstandflächen sind durch das 
Landratsamt zu prüfen und einzuhalten. 

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird verweigert.  
Ebenso wird der Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung 
nach § 145 Abs. 1 Satz 2 BauGB abgelehnt, da die Baufibel nicht 
eingehalten wird.

Abstimmung:	 Ja 14  Nein 0  Anwesend 14

TOP 8 	� Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Eichat“ hinsichtlich der Baugrenzen/
Baulinien, hier: Errichtung eines Gartengerätehauses 
innerhalb der privaten Grünfläche – Fl.Nr. 196/31 Ge-
markung Epfach – Eichat 2

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 196/31 der Gemarkung Epfach wurde ein Antrag auf 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes einge-
reicht. 
Es liegt grundsätzlich Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO vor. 

Oben genanntes Vorhaben liegt jedoch im Geltungsbereich des 
qualifizierten Bebauungsplanes (§ 30 BauGB).  

Das Vorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Eichat“. Eine Genehmigungsfreistellung nach Art. 58 Bay-
BO kommt nicht in Betracht. Es ist eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 
BauBG notwendig.

Das Gartengerätehaus soll in der privaten Grünfläche errichtet wer-
den und damit außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenze/Baulinie). Ein Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Bebau-
ung außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-
chen liegt vor. (siehe Anlage). 

Die Gemeinde kann nach Art. 63 Abs. 3 BayBO über Befreiungen in 
verfahrensfreien Angelegenheiten entscheiden. 

Eine Befreiung von den festgesetzten Baugrenzen ist vertretbar, da 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung 
städtebaulich vertretbar ist und auch bei Würdigung der nachbar-
schaftlichen Interessen keine öffentlichen Belange berührt werden.

Beschluss:
Die isolierte Befreiung hinsichtlich der Bebauung außerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen ist zu erteilen. 
Dem Bau des Gartengerätehauses innerhalb der privaten Grünflä-
che wird zugestimmt.

Abstimmung:	 Ja 14  Nein 0  Anwesend 14

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Herr Erster Bür-
germeister Braunegger eröffnet nach Ausschluss der Öffentlichkeit 
den nicht öffentlichen Teil.

Sitzungsende öffentlicher Teil: 20:00 Uhr

Andreas Braunegger	 Birgit Jost
Erster Bürgermeister	 Schriftführer
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TERMINE IM FEBRUAR/MÄRZ
Alle Termine in der Gemeinde auf einen Blick, ob Feste, Offizielles oder Dienste.
Dieser Inhalt wird von unseren Vereinen und Organisationen gepflegt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den Veranstalter. 

DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER

10.02.26 Abfuhr Restmülltonne Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

13.02.26 15:00 - 18:00 Kinderfasching Halle Epfach Haus der Vereine

13.02.26 19:00 Königs- & Preisschießen Schützenheim im BVZ Schützenverein Frohsinn Denklingen 

17.02.26 Abfuhr Biotonne Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

17.02.26 14:00 Senioren-Nachmittag Pfarrheim Denklingen 
Senioren / Kath. Pfarrgemeinde  
St. Michael 

18.02.26 Abfuhr gelbe Tonne Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

19.02.26 12:15 - 13:45 
Eislaufen für alle Kinder aus 
der Gemeinde Denklingen 

Eissporthalle Landsberg Sonnenschein e.V. 

20.02.26 19:00 Königs- & Preisschießen Schützenheim im BVZ Schützenverein Frohsinn Denklingen 

24.02.26 Abfuhr Restmülltonne Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

25.02.26 19:30 Gemeinderatssitzung Rathaus Gemeinde 

28.02.26 - 01.03.26 06:00 - 17:00 Skiausflug Steinach am Brenner TSV Epfach 

28.02.26 17:30 - 20:00 Pfarrgemeinderatswahl 2026 Pfarrheim Denklingen Pfarreiengemeinschaft Fuchstal 

28.02.26 - 01.03.26 06:00 - 17:00 Skiausflug Steinach am Brenner TSV Epfach 

03.03.26 
Abfuhr Bio- 
und Papiertonne 

Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

05.03.26 19:00 Jahreshauptversammlung BVZ Denklingen, Buchweg 18 Garten- und Naturfreunde Denklingen 

07.03.26 20:00 Königsproklamation Schützenheim im BVZ Schützenverein Frohsinn Denklingen 

07.03.26 20:00 
Proklamation der  
Schützenkönige 2026 und 
Siegerehrung Preisschießen 

Schützenheim im  
BVZ Denklingen 

Schützenverein Frohsinn Denklingen e.V. 

08.03.26 Immenstädter Horn Immenstadt 
VfL Denklingen Sparte Berg/Wandern  
Info Tel.08243/1431 

10.03.26 Abfuhr Restmülltonne Denklingen/Epfach/Dienhausen Landkreis Landsberg 

VERANSTALTUNGSKALENDER


